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Einleitung 

Die „Finanzverfassung", speziell die Verteilung der zur Deckung der 
jeweiligen Ausgaben erforderlichen  öffentlichen  Finanzmittel auf die 
verschiedenen Gebietskörperschaften,  ist in der Bundesrepublik von 
Anbeginn an und unabhängig von der jeweils akuten gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung eine latente Quelle von Auseinandersetzungen 
zwischen den Gebietskörperschaften  der verschiedenen Ebenen gewesen. 
Die Finanzreform von 1969 hat i n dieser Hinsicht keine Wende gebracht. 
Beinahe schon vertraut sind in Sonderheit die ständigen Klagen der 
Kommunen über ihre ungenügende Finanzausstattung, wobei die 
Kommunen darauf verweisen können, daß sie die Hauptlast der öffent-
lichen Investitionen zu tragen haben1. 

Zunehmend in den Mit telpunkt der K r i t i k gerückt ist die Tatsache, 
daß die Unzulänglichkeit der Ausstattung der Kommunen mi t eigen-
verantwortlich zu verwendenden Finanzmitteln (eigene Einnahmen, 
nicht zweckgebundene staatliche Finanzzuweisungen) zwar von Bund 
und Ländern im Grundsatz nicht bestritten und eine Verbesserung der 
kommunalen Finanzausstattung von dort aus nur mi t dem Hinweis auf 
die eigene schlechte Finanzlage abgelehnt wird, andererseits aber in 
erheblichem Umfang für bestimmte Aufgaben zweckgebundene staat-
liche Mi t te l an die Kommunen geleistet werden. Die geltend gemachte 
Kr i t i k gipfelt in dem Vorwurf,  die zweckgebundenen Zuweisungen 
höhlten als Instrument mittelbarer staatlicher Einflußnahme auf die 
kommunale Aufgabenerfüllung  das durch Art . 28 Abs. 2 GG garantierte 
Selbstverwaltungsrecht der Kommunen aus und machten diese „immer 
stärker zu ausführenden Behörden der staatlichen Pol i t ik"2 . 

Die vorliegende Arbeit n immt diese K r i t i k zum Anlaß, die Zusam-
mensetzung der für bestimmte Aufgaben zweckgebundenen staatlichen 
Finanzzuweisungen an die Kommunen und ihre Stellung im kommu-
nalen Finanzsystem am Beispiel des Landes Niedersachsen zu unter-
suchen. Dabei liegt der Schwerpunkt weniger auf einer Erörterung 
der verfassungsrechtlichen  Streitfragen  als auf einer verwaltungs-
rechtlich-verwaltungswissenschaftlichen  Analyse der Bedeutung dieser 

1 Vgl. hierzu und zu den Auswirkungen der Finanzreform für die Kom-
munen: Deutsche Bundesbank, Monatsberichte, April 1972, S. 12 ff.  (17) und 
Juli 1973, S. 15 ff.  (18 f.). 

2 So etwa Neuffer,  Entscheidungsfeld Stadt, S. 214 (s. auch S. 201). 



16 Einleitung 

Finanztransfers  für die kommunale Finanzwirtschaft  und Aufgaben-
erfüllung, 

Ausgangspunkt ist die Darstellung der Einbindung der Kommunen 
in das Geflecht der finanziellen Beziehungen („Finanzausgleich") zwi-
schen den Gebietskörperschaften  der verschiedenen Ebenen, wie es sich 
nach der „FinanzVerfassung" des Grundgesetzes und nach den ein-
schlägigen niedersächsischen Rechtsvorschriften  darbietet. 

Die Untersuchung w i rd ergänzt durch die Ergebnisse einer Umfrage, 
die mi t organisatorischer Unterstützung der kommunalen Spitzenver-
bände unter niedersächsischen Gemeinden durchgeführt  wurde. 

Das Manuskript wurde im Oktober 1975 abgeschlossen. 



1. Das kommunale Finanzsystem 

1.1. Die Einbindung der Kommunen in das Geflecht 
der finanziellen Beziehungen zwischen den Gebietskörperschaften 

1.1.1. Die „Finanzverfassung" 

I n einem Staatswesen mi t eingegliederten Gebietskörperschaften,  die 
über das Recht der selbständigen Ausführung eigener Aufgaben ver-
fügen, stellt sich notwendig das Problem einer an der Ausgaben-
belastung orientierten, bedarfsgerechten  Beschaffung  und Verteilung 
der öffentlichen  Finanzmittel. Hierbei handelt es sich nicht um ein 
Spezifikum föderativer  Staatswesen. Das gleiche t r i f f t  auch auf Zen-
tralstaaten mi t selbstverwalteten Kommunen zu1. E in föderativer 
Staatsaufbau kompliziert jedoch, ebenso wie eine eventuelle gleich-
zeitige Wahrnehmung von Aufgaben der übergeordneten Gebiets-
körperschaft(en)  durch die Gliedkörperschaften,  die Schaffung  eines 
dem jeweiligen Finanzbedarf  gerecht werdenden gesamtstaatlichen 
Finanzsystems. 

Die rechtliche Ausgestaltung dieses Finanzsystems und damit die 
Ordnung der sich aus dem Finanzmittel-Verteilungsprozeß ergebenden 
finanziellen Beziehungen zwischen den Gebietskörperschaften  der ver-
schiedenen Ebenen bestimmt sich zumindest in ihren Grundzügen nach 
der gesamtstaatlichen „Finanzverfassung". Als „Finanzverfassung", 
ein Terminus, der mi t dem Gesetz zur Änderung und Ergänzung der 
Finanzverfassung vom 23.12.1955 (Finanzverfassungsgesetz) 2 erstmals 
auch Eingang in die deutsche Gesetzessprache gefunden hat, ist dabei 
entsprechend der in der Staatsrechtswissenschaft 3 vorherrschenden 

1 Ulsenheimer, Untersuchungen zum Begriff  „Finanzverfassung" (Beiträge 
zur Erforschung der wirtschaftlichen Entwicklung, Heft 13), S. 85 f.; Meyer, 
Die Finanzverfassung der Gemeinden (Schriftenreihe des Vereins für 
Kommunalwissenschaften Berlin, Bd. 22), S. 75 f. 

2 BGBl. I S. 817. 
3 Das öffentliche  Finanzwesen der Bundesrepublik sowie die sich damit 

beschäftigende Literatur sind durch das Nebeneinander und die (insbesondere 
seit der Neufassung des Art. 109 GG durch das 15. GGÄndG v. 8.6.1967, 
BGBl. I S. 581) teilweise Uberlagerung staatsrechtlicher und finanzwissen-
schaftlicher Begriffsbildungen  (vgl. dazu auch: Maunz/Dürig [Maunz], 
Art. 104 a RdNr. 6) von einer stellenweise wahrhaft babylonischen Sprach-
verwirrung geprägt. Ulsenheimer (S. 8 ff.)  zählt über 30 näher spezifizierte 
und eine Vielzahl nicht näher erläuterter Definitionen des Begriffs  „Finanz-
verfassung" ! 

2 Petri 


